
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
2 StR 78/10 

vom 
10. Juni 2010 

 
geänderte Veröffentlichungsliste  

 
 
Nachschlagewerk: ja 
BGHR: ja  
BGHSt: nein 
Veröffentlichung: ja  
_____________________ 
 
 
StPO § 251 Abs. 4 Satz 1 
 
 
Das Beschlusserfordernis in § 251 Abs. 4 Satz 1 StPO soll angesichts der po-
tentiellen Bedeutung der Verlesung für die Zuverlässigkeit der Beweisgewin-
nung und Rekonstruktion des Tatgeschehens auch gewährleisten, dass das 
Gericht durch eine gemeinsame Meinungsbildung sowie in seiner Gesamtheit 
die Verantwortung dafür trägt, ob ausnahmsweise die Einschränkung der Un-
mittelbarkeit durch den Verzicht auf den Zeugen hinnehmbar ist oder die Aufklä-
rungspflicht die Vernehmung der Beweisperson gebietet. 
 
BGH, Beschluss vom 10. Juni 2010 - 2 StR 78/10 - LG Fulda - 
 

 
in der Strafsache 

gegen 

 

 

wegen gefährlicher Körperverletzung  
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Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. Juni 2010 gemäß § 349 

Abs. 4 StPO beschlossen: 

 

Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Land-

gerichts Fulda vom 20. Oktober 2009 mit den Feststellungen 

aufgehoben. 

 

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, 

auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine andere 

Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen. 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverlet-

zung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt und 

die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Mit der hiergegen ge-

richteten Revision rügt der Angeklagte die Verletzung prozessualen und sachli-

chen Rechts. Die Revision hat mit einer Verfahrensrüge Erfolg. 
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1. Das Landgericht hat folgende Feststellungen getroffen: 2 

 

Der Angeklagte war im Juni 2008 als Angestellter eines Pflegedienstes 

u.a. mit der ambulanten Pflege des nach einem Unfall vom Hals ab quer-

schnittsgelähmten Geschädigten betraut. In der Nacht vom 11. Juni auf den 

12. Juni 2008 war er zwischen 22.00 Uhr und 5.45 Uhr alleine für die Betreuung 

des Geschädigten verantwortlich. 
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Dieser wachte am Morgen des 12. Juni 2008 gegen 4.00 Uhr auf und 

konnte nicht mehr einschlafen. Er verwickelte den Angeklagten in ein Gespräch 

und fragte ihn ständig nach Tag und Zeit. Hierdurch war der Angeklagte 

schließlich derart genervt, dass er sich dazu entschloss, den Angeklagten ruhig 

zu stellen. Zu diesem Zwecke verabreichte der Angeklagte dem Geschädigten 

am 12. Juni 2008 in dessen Zimmer zwischen 4.30 Uhr und 5.40 Uhr heimlich 

entweder oral mittels eines Bechers vermischt mit einem Getränk oder mittels 

des Zugangs über die PEG-Sonde ca. 138-240 mg des Wirkstoffs Diazepam, 

der sich in flüssiger Form in dem Arzneimittel „Valiquid 0,3“ befand, das der An-

geklagte in dem im Patientenzimmer befindlichen Arzneimittelschrank vorge-

funden hatte. Der Angeklagte wusste, dass es sich hierbei um eine Dosierung 

handelte, welche die ärztlicherseits für überraschend auftretende Muskelkrämp-

fe verordnete Menge von 10 mg Diazepam erheblich überschritt. Um die Ent-

nahme des Medikaments zu verschleiern, füllte der Angeklagte das Fläschchen 

mit einer Flüssigkeit - vermutlich Wasser - wieder auf und stellte es in den Arz-

neimittelschrank zurück. Entgegen dem Plan des Angeklagten begann das Me-

dikament erst kurz nach 6.00 Uhr zu wirken, als der Angeklagte den Nacht-

dienst bereits beendet und das Anwesen verlassen hatte. Der Geschädigte 

schlief gegen 6.10 Uhr ein und war während der nächsten Stunden nicht an-

sprechbar. Erst zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr am späten Nachmittag ge-

lang es, ihn kurzzeitig durch Rütteln aufzuwecken, ehe er wieder einschlief. In 

den darauf folgenden Tagen war er noch phasenweise schläfrig und benommen 

und hatte Schwierigkeiten mit dem Sprechen. Erst ab dem 15. Juni 2008 befand 

er sich wieder in seinem sonst gewöhnlichen Gesundheitszustand. 
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2. Die Revision rügt zu Recht einen Verstoß gegen § 251 Abs. 4 Nr. 1 

StPO. Das Landgericht hat im Hauptverhandlungstermin vom 20. Oktober 2009 

auf Anordnung des Vorsitzenden zwei Vermerke des Zeugen        H.   „im allsei-
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tigen Einvernehmen“ verlesen, ohne hierüber einen Gerichtsbeschluss herbei-

zuführen. Die Verlesung der Vermerke im Urkundsbeweis kam hier jedoch al-

leine im Wege eines Gerichtsbeschlusses nach der Vorschrift des § 251 Abs. 4 

Satz 1 i.V.m. § 251 Abs. 1 Nr. 1 StPO in Betracht, da sie formlose Befragungen 

des Geschädigten und damit „Vernehmungen“ zum Gegenstand hatten, welche 

nicht im erweiterten Urkundsbeweis nach § 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO verlesen 

werden dürfen. Das Fehlen des Gerichtsbeschlusses begründet die Revision 

(vgl. NStZ 1993, 144; 88, 283).  

 

Entgegen der Auffassung des Generalbundesanwalts kann der Senat 

nicht ausschließen, dass das Urteil auf dem festgestellten Rechtsfehler beruht. 

Zwar ist es zutreffend, dass das Beruhen nach der Rechtsprechung entfallen 

kann, wenn den Verfahrensbeteiligten der Grund der Verlesung bewusst war 

und die persönliche Vernehmung des Zeugen zur weiteren Aufklärung nicht hät-

te beitragen können (vgl. BGH NStZ-RR 2007, 52; 2001, 261). Ein solcher Aus-

schluss des ursächlichen Zusammenhangs zwischen der Verletzung des Ge-

setzes und dem Urteil kann jedoch mit Rücksicht auf Sinn und Zweck des Be-

schlusserfordernisses nur in Ausnahmefällen angenommen werden. Die in 

§ 251 Abs. 4 Satz 1 StPO verlangte Entscheidung durch den gesamten 

Spruchkörper dient nicht nur der Unterrichtung der Verfahrensbeteiligten über 

den Grund der Verlesung. Sie beruht vor allem auch darauf, dass die Ersetzung 

der Vernehmung eines Zeugen durch die Verlesung einer Niederschrift den 

Grundsatz der Unmittelbarkeit einschränkt, der zur Qualitätssicherung der Be-

weisaufnahme eine direkte und unvermittelte Wahrnehmung der Gerichtsper-

sonen in der Hauptverhandlung gewährleisten soll. Das Beschlusserfordernis in 

§ 251 Abs. 4 Satz 1 StPO soll angesichts der potentiellen Bedeutung der Verle-

sung für die Zuverlässigkeit der Beweisgewinnung und Rekonstruktion des Tat-

geschehens auch gewährleisten, dass das Gericht durch eine gemeinsame 
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Meinungsbildung sowie in seiner Gesamtheit die Verantwortung dafür trägt, ob 

ausnahmsweise die Einschränkung der Unmittelbarkeit durch den Verzicht auf 

den Zeugen hinnehmbar ist oder die Aufklärungspflicht die Vernehmung der 

Beweisperson gebietet. 

 

Der Senat kann hier nicht ausschließen, dass die persönliche Verneh-

mung des Zeugen H.   eine weitergehende Aufklärung des Falles ermöglicht 

hätte als die erfolgte Verlesung der Vermerke. Insoweit ist es ohne Belang, 

dass auf die Vernehmung des Zeugen        H.   sowie auf die Verlesung der 

Vermerke in der Hauptverhandlung im allseitigen Einverständnis verzichtet wur-

de. Das Einverständnis von Staatsanwalt, Verteidiger und Angeklagtem nach 

§ 251 Abs. 1 Nr. 1 StPO ist lediglich Voraussetzung für die Entscheidung ge-

mäß § 251 Abs. 4 Satz 1 StPO, ersetzt aber nicht die nach dieser Vorschrift 

einzuhaltenden formellen Voraussetzungen, deren es ansonsten nicht bedürfte. 

Dem entspricht es, dass die Einhaltung der Förmlichkeiten in § 251 Abs. 4 

StPO, insbesondere die förmliche Selbstkontrolle des Gerichts durch Entschei-

dung des gesamten Spruchkörpers, nicht zur Disposition der Verfahrensbetei-

ligten steht (vgl. BGH NStZ-RR 2007, 52; NStZ 88, 283). 
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Maßgebend ist vielmehr, dass sich die Verlesung der Vermerke ausweis-

lich der Urteilsgründe auf die Entscheidung des Landgerichts tatsächlich aus-

gewirkt haben kann. Die Verlesung hat der Kammer - zusammen mit anderen 

Indizien - die Überzeugung verschafft, dass dem Geschädigten das Medika-

ment "Valiquid" ohne sein Wissen verabreicht wurde. Außerdem hat sie auf-

grund der Vermerke "von einer Vernehmung des körperlich schwer behinderten 

Zeugen in der Hauptverhandlung abgesehen" (UA 20). Bereits daraus folgt, 

dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Rechtsfehler und Urteil nicht 

rein theoretisch ist oder ausgeschlossen werden kann. Denn die Beschreibung 
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der Aussagetüchtigkeit des Geschädigten beruhte ersichtlich auf einer Bewer-

tung des die Anhörung durchführenden Polizeibeamten. Unter diesen Umstän-

den hätte die persönliche Vernehmung des Polizeibeamten in der Hauptver-

handlung ein Hinterfragen seiner Einschätzung erlaubt. Auf die ergänzenden 

Ausführungen der Revision zur Beruhensfrage, die auf eine missverständliche 

Deutung der beiden Vermerke durch das Gericht hindeuten könnten, kommt es 

daher nicht an. 

 

3. Der Senat weist für die neue Hauptverhandlung darauf hin, dass die 

Ausführungen des Landgerichts zur Motivation des Angeklagten in der Tatsitua-

tion nicht bedenkenfrei sind. Da die Kammer von einer „Spontantat“ überzeugt 

ist, sieht sie „auch das Argument der Verteidigung entkräftet, dass der Ange-

klagte zur Tatzeit lediglich noch 2 Stunden seines Nachtdienstes zu absolvieren 

und danach acht Tage Freischicht hatte“ (UA 23). Aus den Feststellungen ergibt 

sich jedoch als Zeitpunkt der Verabreichung des Medikamentes die Zeit „zwi-

schen 4.30 Uhr und 5.40 Uhr“ (UA 10) bei einer Ablösung des Angeklagten 

durch den Frühdienst „zwischen 5.45 Uhr und 5.50 Uhr“ (UA 9). Legt man dem 

entsprechend den spätest möglichen Zeitpunkt der Beibringung während der 

Nachtschicht um 5.40 Uhr zugrunde, hätte der Angeklagte lediglich fünf Minuten 

Ruhe „gewonnen“. Dies widerspricht der Annahme in der Beweiswürdigung, der 

Angeklagte habe nach der Verabreichung des Valiquid noch zwei Stunden 

Nachtdienst gehabt. Darüber hinaus hätte sich das Landgericht auch unter dem 

Aspekt dieses engen Zeitfensters im Rahmen seiner Beweiswürdigung mit der  

 

9 



- 7 - 

Frage befassen müssen, welche Motive den als pflichtbewussten Krankenpfle-

ger geschilderten Angeklagten zu der Tat bewogen haben.  

 
Rissing-van Saan                                  Fischer                                Roggenbuck 
 
                                    Appl                                     Schmitt 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


